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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Der Gedanke einer teilweisen Verlagerung von der zweiten zur ersten Säule – wie ihn SP
und SGB in ihrem Initiativprojekt aufgeworfen haben – ist auch für den Bundesrat nicht
abwegig. Bereits im Mai 1990 beauftragte er fünf Experten, das in der Bundesverfassung
verankerte Dreisäulenkonzept zu überprüfen. Neben Fragen der Finanzierung und
Gewichtung von AHV/IV und BVG sollen auch die Möglichkeiten einer Einführung eines
garantierten Mindesteinkommens (GME) und die Auswirkungen des europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) auf die schweizerischen Sozialversicherungen in die
Überlegungen einbezogen werden. In seiner Stellungnahme zu einem überwiesenen
Postulat Günter (ldu, BE) (Po. 89.772) versprach der Bundesrat, dem Parlament
spätestens mit seiner Botschaft zur Revision des BVG einen Strategiebericht
Sozialversicherung und Altersvorsorge vorzulegen, der explizit auf das Verhältnis
zwischen der 1. und 2. Säule eingehen wird. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.12.1990
MARIANNE BENTELI

Im Frühjahr beriet der Bundesrat in einer Klausursitzung erstmals den von ihm beim EDI
in Auftrag gegebenen Drei-Säulen-Bericht, dessen sozialpolitische Bedeutung
schwergewichtig in der Darstellung und in der Überprüfung der Tauglichkeit der Drei-
Säulen-Konzeption für die Alters-, Hinterbliebenen- und Invalidenvorsorge liegt. Der
Bericht sollte als Grundlage für die Diskussion der Probleme dienen, die sich
insbesondere im Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung stellen. Der
Bundesrat teilte die Schlussfolgerung des Berichts, wonach an der Drei-Säulen-
Konzeption bei der AHI-Vorsorge grundsätzlich festgehalten werden soll, erachtete den
Bericht in Detailfragen aber als ungenügend und beauftragte das EDI, ihn hinsichtlich
verschiedener Leistungs- und Wirtschaftsszenarien zu ergänzen. Um Aspekte zu
beleuchten, die über den Rahmen der eigentlichen AHI-Vorsorge hinausgehen,
ermächtigte der Bundesrat das EDI Ende Jahr zudem, eine interdepartementale
Arbeitsgruppe "Finanzierungsperspektiven in der Sozialversicherung" einzusetzen, die
mögliche Lösungswege für die mittel- und langfristige Finanzierung der Sozialwerke
aufzeigen soll. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.03.1994
MARIANNE BENTELI

Ende Mai genehmigte Bundespräsidentin Dreifuss den Ausführungsplan zum Nationalen
Forschungsprogramm „Probleme des Sozialstaates“. Dieses mit 10 Mio Fr. dotierte
NFP setzt vier thematische Schwerpunkte: Grundlagen und neuere Entwicklungen,
behinderte Menschen, Erwerbslosigkeit und Gesundheitssystem. Die eigentlichen
Forschungsarbeiten werden im Herbst 2000 beginnen. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.05.1999
MARIANNE BENTELI

Berufliche Vorsorge

Die Eidg. Versicherungskasse (EVK) bot ein neues Freizügigkeitsabkommen (Abkommen
90) an, welches die 1970 mit Pensionskassen öffentlicher Verwaltungen und
Institutionen abgeschlossene Vereinbarung ablöst. Mit dem Beitritt zum neuen
Abkommen verpflichten sich die Pensionskassen, beim Ubertritt eines Versicherten in
eine andere Abkommenskasse dieser den gleichen Betrag zu überweisen, den sie
verlangen müsste, wollte sie einem gleichaltrigen Eintretenden die selben
Anwartschaften garantieren. Die EVK führte so eine Regelung ein, die der von der BVG-
Kommission favorisierten Lösung des "Barwerts der erworbenen Ansprüche"
entspricht. 4

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 12.01.1990
MARIANNE BENTELI
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Dem Antrag des Stiftungsrates des Sicherheitsfonds BVG folgend, erhöhte das BSV per
1. Januar 1998 den Beitrag der Vorsorgeeinrichtungen an den Sicherheitsfonds von
bisher 0,06% der Löhne auf 0,1%. Die Erhöhung drängte sich einerseits wegen der
weiterhin angespannten Wirtschaftslage auf, die häufiger zu Zahlungsunfähigkeit von
Vorsorgeeinrichtungen führt, andererseits infolge der Erweiterung der
Insolvenzdeckung, die anfangs des Berichtsjahres in Kraft trat. 5

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.09.1997
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat änderte die Vorschriften im Bereich der Vermögensanlage der
Vorsorgeeinrichtungen. Damit wird eine grössere Flexibilität der Anlagen bei
gleichzeitiger Verstärkung der Sicherheit erreicht. Den Pensionskassen wird so
ermöglicht, weiterhin eine aktive Rolle im Markt zu spielen, ihre Anlagen zu optimieren
und gleichzeitig die Sicherung des Vorsorgezwecks nicht aus den Augen zu lassen. 6

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 01.05.2000
MARIANNE BENTELI

Ende Oktober gab der Bundesrat seinen definitiven Entscheid bezüglich des
Mindestzinssatzes bekannt. Angesichts der unsicheren Zinsentwicklung und der Lage
auf den Anlagemärkten wurde der Mindestzinssatz auf den 1. Januar 2003 auf 3,25%
gesenkt und gleichzeitig flexibilisiert. Der Bundesrat beschloss einen Mechanismus, der
mindestens alle zwei Jahre eine Überprüfung und Anpassung erlaubt, wobei die Rendite
der Bundesobligationen, die Ertragsmöglichkeiten weiterer marktgängiger Anlagen und
die finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen zu berücksichtigen sind. Ausdrücklich
festgehalten wurde ferner, dass der Bundesrat jeweils auch die BVG-Kommission
anhört. Die erste Überprüfung wird 2003 vorgenommen. 7

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 24.10.2002
MARIANNE BENTELI

Ende Januar beschloss der Bundesrat ein umfassendes Arbeitsprogramm zur Analyse
und Behebung von Schwachstellen sowie zur Umsetzung der vom Parlament
eingeleiteten Massnahmen im Bereich der beruflichen Vorsorge. Seine Agenda
„Sicherung und Weiterentwicklung der beruflichen Vorsorge“ umfasst drei
Schwerpunkte: Systemfragen, finanzielle Stabilität und Umsetzung der 1. BVG-Revision.
Im Juli setzte das EDI zwei Expertenkommissionen für die Überprüfung von
Systemfragen ein. Die Kommission „Rechtsformen der Vorsorgeeinrichtungen“ erhielt
den Auftrag, Vorschläge für eine neue Rechtsform von Vorsorgeeinrichtungen zu
erarbeiten, um den Zielsetzungen des BVG besser gerecht zu werden. Die Kommission
„Optimierung der Aufsicht“ wurde mit der Überprüfung der heutigen
Aufsichtsinstrumente und -strukturen betraut. 8

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.01.2003
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat entschied im September, den Mindestzinssatz in der beruflichen
Vorsorge per 1. Januar 2004 von 3,25 auf 2,25% zu senken. Dieser gilt nur für den
obligatorischen Teil und nur für Kassen, die nach dem Beitragsprimat funktionieren. Die
BVG-Kommission hatte im Mai 2% vorgeschlagen. Die Arbeitgeber befürworteten einen
Mindestzinssatz von maximal 2%, während die Gewerkschaften 3% für angemessen
erachteten. Angesichts der leichten Erholung der Finanzmärkte während der
Sommermonate verzichtete der Bundesrat darauf, die Empfehlung der BVG-
Kommission zu übernehmen. Den Zinssatz von 2,25% bezeichnete er als vorsichtig und
als Beitrag zur Entlastung der Pensionskassen. Wegen der Schwankungen auf dem
Kapitalmarkt beschloss er, ab dem kommenden Jahr bis auf Weiteres eine jährliche
Überprüfung des Mindestzinssatzes vorzunehmen. 9

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 11.09.2003
MARIANNE BENTELI

Die Eidgenössische Kommission für die berufliche Vorsorge empfahl dem Bundesrat,
den Umwandlungssatz im BVG-Obligatorium stärker zu senken als im Rahmen der 1.
BVG-Revision bereits beschlossen, nämlich auf 6,0 bis 6,4%, und mit den
entsprechenden Korrekturen schon 2010 einzusetzen und nicht bis 2015 zuzuwarten.
Zudem solle der Umwandlungssatz alle fünf statt alle zehn Jahre überprüft werden, um
ihn rascher den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Der Bundesrat machte sich diese
Auffassung zu eigen. Er möchte die erste Überprüfung bereits 2009 für die Jahre 2012
und folgende vornehmen. Diese gegenüber der BVG-Revision raschere und weiter
gehende Senkung begründete er weniger mit der demographischen Alterung der
Gesellschaft, die in der Revision berücksichtigt wurde, als vielmehr mit den deutlich
gesunkenen Renditeerwartungen auf den Finanzmärkten. 10

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.02.2005
MARIANNE BENTELI
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Ende Oktober 2015 gab der Bundesrat bekannt, per 1. Januar 2016 den Mindestzinssatz
für den obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge von 1,75 auf 1,25% zu senken. Er
begründete diesen Schritt mit der Tiefzinspolitik der Notenbanken, welche weltweit die
Zinsen auf Anleihen hatte sinken lassen – so lag die Verzinsung siebenjähriger
Bundesobligationen im August 2015 bei rund -0,4%. Zwar hätten sich die Aktienmärkte
2014 positiv entwickelt, die Volatilität sei jedoch hoch und die Performance insgesamt
ungenügend, weshalb die Eidgenössische Kommission für berufliche Vorsorge einen
Satz von 1,25% empfohlen hatte. Auf die Ankündigung des rekordtiefen Zinssatzes
reagierten sowohl Versicherer als auch Gewerkschaften mit Kritik, jedoch aus
unterschiedlichem Grund. Die Gewerkschaften, welche auf einen unveränderten
Zinssatz plädiert hatten, warfen dem Bundesrat vor, das Anlageumfeld zu negativ zu
bewerten. Bereits in der Vergangenheit sei dies der Fall gewesen, so der
Schweizerische Gewerkschaftsbund, womit „Geschenke" an die Versicherer verteilt
worden seien. Die Versicherten dagegen würden bestraft. Gegen eine solche
Darstellung wehrte sich der Pensionskassenverband ASIP.  Der Verband hatte im Vorfeld
eine Senkung des Mindestzinssatzes auf 0,75% verlangt. Dieser müsse möglichst
vorsichtig gewählt werden; den Pensionskassen stehe es danach frei, ihre Guthaben
höher zu verzinsen, so die Begründung. Die auf Anlagen erzielten Renditen müssten
zudem nicht nur für die Verzinsung der Guthaben, sondern auch für den Aufbau von
Schwankungsreserven und Rückstellungen ausreichen. 11

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 28.10.2015
FLAVIA CARONI

Im Oktober 2021 gab das BSV bekannt, per 1. Januar 2022 gewisse Hinterlassenen- und
Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge an die Preisentwicklung anzupassen. So
werden Renten, die seit 2018 ausgerichtet werden, basierend auf dem Index der
Konsumentenpreise um 0.3 Prozent und diejenigen, die seit 2012 ausgerichtet werden,
um 0.1 Prozent erhöht. 12

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 19.10.2021
ANJA HEIDELBERGER
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